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STADT GEISINGEN Gemeinderat 
 09. April 2019
 Vorlage Nr. 30 
 
TOP 7 -  öffentlich 
 
Bauangelegenheiten 
___________________________________________________________________________ 
 
a) Eichhaldenstraße 22, Leipferdingen 
 

Die Bauherrschaft plant die Errichtung einer Doppelgarage auf dem Grundstück 
Flst.Nr. 2470 der Gemarkung Leipferdingen, Eichhaldenstraße 22. 

 
 
b) Fliederweg 5, Aulfingen 
 

Die Bauherren planen den Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage auf dem 
Grundstück Flst.Nr. 2491 der Gemarkung Aulfingen, Fliederweg 5. 

 
 
c) Schmiedgasse 2, Leipferdingen 
 

Der Bauherr plant den Teilabbruch des vorhandenen Gebäudes (Bereich des ehema-
ligen Schlachthauses) auf dem Grundstück Flst.Nr. 58 der Gemarkung Leipferdingen, 
Schmiedgasse 2. 

 
 
d) Schmiedgasse 2, Leipferdingen 
 

Der Bauherr plant die Erweiterung, den Umbau und die Sanierung des vorhandenen 
Feuerwehrgerätehauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 58 der Gemarkung Leipferdin-
gen, Schmiedgasse 2. 

 
 
AZ: 621.2503 
 
e) Verwaltungsgemeinschaft Engen, Aach und Mühlhausen-Ehingen, 5. Änderung des 

„Flächennutzungsplanes 2000-Änderung“ 
 

 Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Engen, Aach und Mühlhausen-Ehingen be-
teiligt die Stadt Geisingen als Nachbargemeinde im Zuge der Offenlage zur 5. Ände-
rung des „Flächennutzungsplanes 2000-Änderung“. Durch die 5. Änderung soll in En-
gen-Welschingen ein „Sondergebiet Hundeplatz“ ausgewiesen werden. 

 
 Beschlussvorschlag: 
 

Die Stadt Geisingen erhebt keine Bedenken und Anregungen zur 5. Änderung des „Flä-
chennutzungsplanes 2000-Änderung“ der Verwaltungsgemeinschaft Engen, Aach und 
Mühlhausen-Ehingen. 
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AZ: 621.2503 
 
f) Verwaltungsgemeinschaft Engen, Aach und Mühlhausen-Ehingen, 6. Änderung des 

„Flächennutzungsplanes 2000-Änderung“ 
 

 Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Engen, Aach und Mühlhausen-Ehingen be-
teiligt die Stadt Geisingen als Nachbargemeinde im Zuge der Offenlage zur 6. Ände-
rung des „Flächennutzungsplanes 2000-Änderung“. Durch die 6. Änderung sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung einer großflächigen PV-
Anlage an der Autobahn A81 am östlichen Siedlungsrand von Engen geschaffen wer-
den. 

 
 Beschlussvorschlag: 
 

Die Stadt Geisingen erhebt keine Bedenken und Anregungen zur 6. Änderung des „Flä-
chennutzungsplanes 2000-Änderung“ der Verwaltungsgemeinschaft Engen, Aach und 
Mühlhausen-Ehingen. 

 
 
Geisingen, 28. März 2019  
 
 
Walter Hengstler   Christian Butschle 
Bürgermeister   Bauamtsleiter 


